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1.1 Zweck 

Die Stadt Endingen und die Gemeinde Weisweil betreiben den Tiefbrunnen 

„Forchheimer Wald“ auf Gemarkung Forchheim. Seit dem Jahr 2009 wird auch die 

Gemeinde Forchheim mit Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ 

versorgt. 

Im Jahr 2008 wurde der Stadt Endingen und der Gemeinde Weisweil die 

wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser erteilt. Dabei wurden 

folgende maximale Entnahmemengen festgelegt: 

37,5 l/s 

2.160 m³/Tag 

41.000 m³/Monat 

490.000 m³/Jahr 

Für die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ 

wurden eine max. Tagesentnahme von 37,5 l/s und eine durchschnittliche Förderrate 

von 23,5 l/s entsprechend einer Jahresfördermenge von 741.096 m³/a zugrunde gelegt. 

Auf Basis der Prognosedaten ergibt sich für das Jahr 2051 ein rechnerischer 

Jahresverbrauch von 55,16 m³ pro Kopf (siehe Anlage 6). Unter Berücksichtigung der 

prognostizierten Bevölkerungszahlen wird eine Steigerung des Gesamtbedarfs um ca. 

15 % bis zum Jahr 2051 erwartet. Für das Jahr 2051 errechnet sich somit eine mögliche 

Jahresentnahmemenge von ca. 697.000 m³. Um mögliche Abweichungen von der 

Prognose abzudecken, wird eine Erhöhung der Entnahmemenge auf 700.000m³ pro Jahr 

beantragt. 
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1.2 Lage des Brunnenstandorts 

Die Gemarkung der Gemeinde Forchheim erstreckt sich nördlich des Kaiserstuhls in der 

Oberrheinebene. Der Standort des Tiefbrunnens befindet sich ca. 2 km nördlich der 

Gemeinde Forchheim im Forchheimer Wald (siehe Anlagen 1). Der Standort liegt ca. 

400m östlich der Kläranlage Breisgauer Bucht. Die Gauss-Krüger-Koordinaten für den 

geplanten Standort sind R 3404505 und H 5339502. Die topographische Höhe am 

Standort kann mit ca. 173,5 m üNN angegeben werden. Das Gebiet des Forchheimer 

Waldes ist mit Ausnahme der Kläranlage und ihrer technischen Einrichtungen 

(Zufahrtsstraße, Leitungen) rein forstwirtschaftlich genutzt. Ca. 700 m nordöstlich des 

Standorts verläuft der Leopoldskanal. Das betroffene Grundstück trägt die 

Flurstücksnummer 4026. Eigentümerin ist die Gemeinde Forchheim. Die 

Schutzgebietszone II liegt ganz auf Flurstück 4026. Als Angrenzer bzw. betroffenes 

Grundstück ist somit nur Flurstück 4026 anzusehen. 

 

1.3 Wasserbedarf 

Die Bemessung des Brunnens sowie die beantragten Förderraten berücksichtigen die 

Wasserbedarfsentwicklung der Stadt Endingen, der Gemeinde Weisweil und der 

Gemeinde Forchheim bis in das Jahr 2051. Zur Berechnung des Wasserbedarfs wurden 

die vorliegenden Aufzeichnungen der letzten Jahre und die Prognose aus dem 

Strukturgutachten aus dem Jahr 2022 herangezogen (vgl. Anlage 6). 

Von den Gemeinden liegen folgende Wasserentnahmedaten (m³/Jahr) vor: 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Endingen 431.442 425.372 443.838 426.594 439.113 438.465 

Forchheim 66.329 62.197 71.120 64.496 63.179 63.336 

Weisweil 104.576 101.124 102.971 124.774 107.611 101.872 

Gesamt 602.347 588.593 617.929 615.864 609.903 603.673 

 

Für die drei beteiligten Gemeinden liegen die tatsächlichen Einwohnerzahlen der 

jeweiligen Meldebehörde sowie die Bevölkerungsprognosen aus Strukturgutachten und 

den Angaben vom Statistischen Landesamt BW wie folgt vor: 

  2023 2035 2045 2051 

Endingen 7.569 7.968 8.301 8.500 

Weisweil 2.232 2.394 2.529 2.610 

Forchheim 1.457 1.480 1.499 1.510 

Gesamt 11.258 11.842 12.328 12.620 

 

Prognose der Jahresentnahmemengen der Jahre 2035, 2045 und 2051 in m³/Jahr: 
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  2035 2045 2051 

Endingen 462.686 484.334 497.323 

Weisweil 115.285 121.940 130.118 

Forchheim 67.277 68.137 68.654 

Gesamt 645.247 674.412 696.095 

 

Daraus ergibt sich ein pro Kopfverbrauch von 54,49 m³/Jahr (2035), 54,71 m³/Jahr (2045) 

und 55,16 m³/Jahr (2051).  

Aus den vorliegenden Verbrauchsmengen und den Berechnungen des 

Strukturgutachtens ergibt sich folgender maximaler Tagesbedarf in m³/Tag: 

  2023 2051 

Endingen 1.963 2.212 

Weisweil 610 631 

Forchheim 391 351 

Gesamt 2.964 3.194 

 

Der maximale Tagesbedarf steigt von 2.964 m³/Tag (2023) auf 3.194 m³/Tag (2051), was 

einer maximalen Tagesentnahme von ca. 36,97 l/s entspricht. Die monatliche 

Entnahmemenge erhöht sich entsprechend auch um 15 % auf maximal 74.556 

m³/Monat für das Jahr 2051 (vgl. Anlage 6). 
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Im Tiefbrunnen Forchheimer Wald sind insgesamt vier Pumpen installiert. Zwei der 

Pumpen fördern in Richtung Endingen mit jeweils 40 l/s und zwei weitere Pumpen 

fördern in Richtung Achkarren mit jeweils 13,3 l/s. Der Betrieb ist so geregelt, dass 

maximal zwei Pumpen gleichzeitig laufen (jeweils eine pro Richtung). Somit beträgt die 

maximale Förderleistung 53,3 l/s.  

 

Insgesamt ergeben sich daraus die folgenden beantragten Entnahmemengen: 

 

Maximale Jahresentnahmemenge:   700.000 m³/Jahr 

Maximale monatliche Entnahmemenge:  80.000 m³/Monat 

Maximale Tagesentnahmemenge:   3.240 m³/Tag 

Maximale Entnahmerate:     53,3 l/s  

 

Für die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ 

wurden eine max. Tagesentnahme von 37,5 l/s und eine mittlere Jahresentnahme von 

23,5 l/s entsprechend einer Jahresfördermenge von 741.096 m³/a zugrunde gelegt (vgl. 

Hydrologisches Abschlussgutachten zur Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den 

Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Az.: 8932/059715 vom 08.11.2005). Diese 

Fördermengen werden im Zuge des gestellten Antrags zur Erhöhung der Fördermenge 

nicht überschritten. 

Die Vorprüfung nach UVPG sowie das hydrogeologische Gutachten bestätigen, dass die 

beantragte Erhöhung keine nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser oder die 

Schutzgebietsgrenzen hat. 
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1.4 Technische Einrichtungen 

Das Ausbauprofil des Brunnens sowie der Bodenschichten ist in Anlage 3 dargestellt. 

Die aktuelle Absenkung des Grundwassers während des Pumpenbetriebs liegt bei 

maximal 1,3 m (vgl. Anlage 4). Somit findet keine Absenkung in den Filterbereich statt.  
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Anlage 1: Übersichtslageplan 
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Anlage 2: Amtlicher Lageplan 
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Anlage 3: Ausbauprofil Brunnen 
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Tiefbrunnen

Stadt Endingen am Kaiserstuhl

79346 Endingen

2002Forchheimer Wald

Gewann Langenschlag

Maßstab  d.Tiefe 1 : 100        

Tiefbrunnen Forchheimer Wald

-  2,10 m

-  3,50 m

-  4,30 m

-  5,20 m

-   8,10 m

-  9,70 m

-14,40 m

-21,20 m

-23,50 m

-3,50 m Wsp. angetroffen

-3,00 m Wsp. eingestellt

-12,50 m

-14,00 m

-14,50 m

Filterkies

außen 2/3 mm, innen 5/8 mm

Filterkies 5/8 mm

Filterkies 8/16 mm

Filterkies 5/8 mm

Filterkies 

außen 8/16 , innen 5/8 mm

-  4,00 m

-  2,00 m

-11,00 m

-12,00 m

-15,00 m

-15,50 m

-20,50 m

-21,00 m

-25,00 m

-26,00 m

18.09.02   7°° - 20.09.02  7°° Uhr

Ausbau mit 

Stahl-Schlitzbrückenfilter-

u. Vollwandrohre

Stahl Rilsanüberzug

Stahl-Sumpfrohr DN 800 mm

Stahl-Konus

DN 1200/ DN 800 mm

Stahl-Schlitzbrückenfilterrohr

DN 800 mm

Stahl-Vollwandrohr, Rilsan 

DN 1200 mm

Stahl-Schlitzfilter 

DN 50 mm, Edelstahl

Stahl-Vollwandrohr 

DN 50 mm, Edelstahl

Stahl-Sumpfrohr 

DN 50 mm, Edelstahl

-  0,40 m

-  1,00 m

-11,80 m

-13,70 m

-12,50 m

-16,00 m

-19,90 m

-26,00 m

-25,30 m

Oberboden (Walderde) braun

Schluff, sandig,  hellbraun-ocker marmoriert

Fein-Mittelkies, grob-mittelsandig, 

schwach grobkiesig, schwach schluffig,

braun

Fein-Mittelkies, mittel-feinsandig,

schwach grobkiesig,

grau

Mittel-Feinkies, grobkiesig, steinig bis 7 cm,

mittel-feinsandig, schwach grobsandig, grau

Mittel-Grobkies, steinig bis 11 cm, feinkiesig,

fein-mittelsandig, schwach grobsandig, grau

Mittel-Feinkies,

grobkiesig,

mittel-feinsandig,

grau

Grob-Mittelkies, steinig bis 12 cm,

feinkiesig,

schwach fein-mittelsandig, grau

Fein-Mittelkies,

stark mittel-feinsandig,

grobkiesig,

schwach steinig bis 10 cm,

grau

Mittel-Grobkies, steinig bis 13 cm, feinkiesig,

mittel-feinsandig, schwach grobsandig, grau

Mittel-Feinkies, grobkiesig, steinig bis 9 cm,

schwach mittel-feinsandig, grau

Fein-Mittelkies, grobkiesig,

mittel-feinsandig, grau

Grob-Mittelkies, stark steinig bis 18 cm,

feinkiesig,

mittel-feinsandig, grau

Grob-Mittelkies, steinig bis 13 cm,

stark mittel-feinsandig, feinkiesig, 

grau

Grob-Mittelkies, steinig bis 17 cm,

feinkiesig, mittel-feinsandig, grau

Grob-Mittelkies,

stark steinig bis 12 cm,

feinkiesig,

mittel-feinsandig, 

grau

Mittel-Feinkies, stark steinig bis 20 cm,

grobkiesig,

schwach grob-mittelsandig, grau

Grob-Mittelkies, stark steinig bis 19 cm, 

feinkiesig, fein-mittelsandig, gs´, grau

hartgelagert (Meißelarbeit)

Filterkies 2/3 mm

Beton 

BN 25 / 360 kg Zement

Quellton Comp.10/200

Brechsand 0/2 mm

Edelsplitt 2/5 mm

Filterkies 5/8 mm

Filterkies 8/16 mm

Filterkies 5/8 mm

Filterkies 8/16 mm

Beton BN 25 / 360 kg Zement

Quellton Comp.10/200

Brechsand 0/2 mm

Edelsplitt 2/5 mm

Greiferbohrung

DN 2500 mm

Greiferbohrung

DN 2000 mm

Greiferbohrung

DN 3000 mm

Hilfsverrohrung

DN 1500 mm

-  5,50 m

Brunnenausbau

Bodenschichten 0,00 m = Ok.Gelände 173,44 m + NN

      -1,86 m

-  3,85 m 169,73 m Wsp. ruhend  -3,71 ab GOK

 169,24 m bei Q = 20 l/s = 0,49 m Abs.

 168,58 m bei Q = 40 l/s =1,15 m Abs.

 167,87 m bei Q = 60 l/s =1,86 m Abs.

 167,09 m bei Q = 80 l/s =2,64 m Abs.
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 AQUAPLUS® Brunnensanierung
 GmbH & Co. KG, Fischbach 29, D-96317 Kronach, www.brunnenservice.de
 Tel.: +49 (9261) 6251-0, Fax: +49 (9261) 6251-62, E-Mail: info@aquaplus.net

 Datum: 26.06.2020
 gez. : Schrepfer
 ANr. : 13149
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 26,6 m  Ca.-Solltiefe

 0,0 m  Oberkante Brunnenkopf
 0,6 m  Oberkante Aufsatzrohr ca. DN 1300

 2,0 m  Wasserspiegel am 16.06.2020

 11,7 m  Einlaufsiebe der beiden Pumpen "Weisweil"

 12,6 m  Konusbeginn

 13,6 m  Filterbeginn ca. DN 800
 13,8 m  Einlaufsieb der "Pumpe 1 Endingen"

 23,2 m  Auflandung am 16.06.2020
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Anlage 4: Pumpenganglinien  
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Anlage 5: Hydrogeologisches Gutachten 
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Anlage 6: Wasserbedarfsermittlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wasserbedarfsermittlung - Tiefbrunnen Forchheimer Wald

Wasserentnahmemengen (m³/a):

2022 2023

Endingen 439113 438465

Forchheim 63179 63336

Weisweil 107611 101872

Gesamt 609903 603673

Prognose Einwohnerzahlen laut Strukturgutachten:

2023 2035 2045 2051

Endingen 7569 7968 8301 8500

Weisweil 2232 2394 2529 2610

Forchheim 1457 1480 1499 1510

Gesamt 11258 11842 12328 12620

Prognose Jahresentnahmemengen (m³/a): 

2035 2045 2051

Endingen 462686 484334 497323

Weisweil 115285 121940 130118

Forchheim 67277 68137 68654

Gesamt 645247 674412 696095

Pro Kopf Verbrauch (m³/a) 54,49 54,71 55,16

Aktualisierte Prognose für 2051:

Wert 2023 [m
3
/Jahr] SGA Prognose 2051 [m

3
/Jahr] Wert 2023 [m

3
/Tag] Prognose SGA 2051 [m

3
/Tag]

Endingen 438.465,40                                       497.323,00                                       1962,53 2212,00

Weisweil 101.891,00                                       130.118,00                                       609,54 631,00

Forchheim 63.336,60                                         68.654,00                                         391,32 351,00

Summe gesamt 603.693,00                                       696.095,00                                       1,15 2963,40 3194,00

Monatliche max. Entnahmemenge [m³/Monat]

Jahr Qmax

2021 58739,00

2022 63865,00

2023 64659,00

2051 74.555,79     --> Steigerung von 1,15 entsprechend der Steigerung der Jahresentnahmemenge

Wasserbedarf

TagesbilanzJahresbilanz

# intern



 --> max. Jahresentnahme 2050: 700.000 m³/Jahr

 --> max. Tagesentnahme 2050: 3.240 m³/Tag

 --> max. Monatsentnahme 2050: 80.000 m³/Monat

 --> Entnahmerate 53,3 l/s 40l/s für Pumpe Endingen und 13,3 l/s für Pumpe Weisweil

# intern
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Anlage 7: Lageplan mit Schutzgebietszonen 
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Anlage 8: Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG 
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1 Anlass und Zielsetzung 

Die Stadt Endingen a.K. und die Gemeinde Weisweil betreiben den Tiefbrunnen „Forchheimer 

Wald“ auf Gemarkung Forchheim (s. Abb. 1). Seit dem Jahr 2009 wird auch die Gemeinde 

Forchheim mit Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ versorgt.  

 

Im Jahr 2008 wurde der Stadt Endingen und der Gemeinde Weisweil die wasserrechtliche 

Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser erteilt. Dabei wurden folgende maximale Entnah-

memengen festgelegt: 37,5 l/s, 2.160 cbm pro Tag, 41.000 cbm pro Monat, 490.000 cbm pro 

Jahr. 

Für die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ 

wurden eine max. Tagesentnahme von 37,5 l/s und eine mittlere Jahresentnahme von 23,5 l/s 

entsprechend einer Jahresfördermenge von 741.096 cbm/a zugrunde gelegt. 

Für das Jahr 2035 wird nach Berechnungen der Gemeinden ein Jahresverbrauch von 54,5 m³ 

pro Kopf prognostiziert. Daraus lässt sich für das Jahr 2035 eine Jahresentnahmemenge von 

ca. 697.000 m³ interpolieren. Um mögliche Abweichungen von der Prognose abzudecken, 

erfolgt eine Erhöhung der Entnahmemenge auf 700.000m³ pro Jahr. 

Auf Grundlage dieser Zahlen wurde für die Stadt Endingen und die Gemeinden Weisweil und 

Forchheim beim LRA Emmendingen wie folgt beantragt: 

Jahresentnahmemenge:  700.000 m³ 

Maximale Entnahmerate:    53,3 l/s 

Maximale Tagesentnahme:  3.240 m³ 

Maximale Monatsentnahme:  80.000 m³ 

Die Baumaßnahme ist mit einer Nutzung natürlicher Ressourcen (Wasser) sowie potentiell mit 

Eingriffen in ausgewiesene Schutzgebiete (Wasserschutzgebiet, Vogelschutzgebiet) verbun-

den. Hieraus ergibt sich – in Abstimmung mit der zuständigen unteren Wasserbehörde – die 

Notwendigkeit einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 2 UVPG. 

Diese untersucht die im Rahmen der Aus- und Neubaumaßnahmen mögliche bau-, anlage- 

und betriebsbedingten Auswirkungen. 

Nachfolgend werden die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

entsprechend aufgeführt. Die Darstellung enthält ebenso eine Einschätzung der Erheblichkeit 

des Eingriffs. 

  



 

Peter Lill – Fachbüro für Umweltplanung & Naturschutz: Tiefbrunnen Forchheimer Wald – Antrag auf Erhöhung der 
Fördermenge, Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
 § 7 (1) UVPG - Seite 5 

 
Abbildung 1: Lage des Tiefbrunnens“ (hellblauer Kreis), geschütztes Biotop (rot umrandet), 

Vogelschutzgebiet (violett schraffiert, FFH-Gebiet: blau schraffiert, WSG hellblau transparent) 

2 Merkmale des Vorhabens 

2.1 Lage und Größe des Vorhabens 

Der Tiefbrunnen befindet sich innerhalb des Forchheimer Waldes und liegt rd. 2,2 km nördlich 

von Forchheim bzw. rd. 260 m südöstlich der Kläranlage. Das Betriebsgebäude befindet sich 

in einer kleinen Lichtung ist umzäunt. 

2.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und 
Tätigkeiten  

Die Baumaßnahme steht in keinem Zusammenhang mit weiteren Vorhaben.  
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2.3 Nutzung und Gestaltung von Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt 

Im Zuge des Vorhabens erfolgen keine baulichen Änderungen. Betriebsgebäude, die kleinen 

Grünflächen sowie die geschotterten Bereiche bleiben in ihrem derzeitigen Zustand erhalten.  

2.4 Abfallerzeugung 

Betriebsbedingt und anlagenbedingt werden keine Abfälle generiert. 

2.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen, Unfallrisiko 

Vom Vorhaben gehen weder ein Stör- und Unfall- noch ein Katastrophenrisiko aus.  

3  Standort des Vorhabens 

3.1 Bestehende Nutzung des Gebietes 

Die Vorhabensfläche liegt innerhalb einer Waldlichtung im Forchheimer Wald. Das 

Betriebsgelände ist gekennzeichnet durch das Betriebsgebäude welches von intensiv 

gepflegten Rasenflächen umgeben ist. Das Betriebsgelände ist eingezäunt.  

3.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, des 
Gebiets und seines Untergrunds 

Die Vorhabensfläche befindet sich im Naturraum Nr. 210 „Offenburger Rheinebene. 

Der Tiefbrunnen liegt im Gebiet des Oberrheins im Verbreitungsgebiet der junpleistozänen 

Niederterrasse. Die Niederterrassenschotter werden im Umfeld des Vorhabens von 

Hochflutlehm überlagert, weiter südlich von Auenlehm und schluffig-sandigen und z.T. 

kiesigen Auensedimenten überlagert (GKV Blatt 7812 Kenzingen). 

Der Tiefbrunnen befindet sich im Bereich der Hydrogeologischen Einheit „Quartäre/Pliozäne 

Sande und Kiese im Oberrheingraben. Diese bilden einen ergiebigen Grundwasserleiter. 

Der Grundwasserstand im Bereich des Tiefbrunnens liegt ca. 2 – 3 m unterhalb des Geländes. 

Als Bodentyp steht eine Humose Parabraunerde aus Sandlöss und Löss an. Dieser Bodentyp 

ist in seiner Gesamtheit der Bodenfunktionen mit hoch – sehr hoch zu bewerten. 

Im Umfeld des Tiefbrunnens stockt ein lichter junger-mittelalter Hainbuchen-Eichenwald mit 

einzelnen Altbeständen, der Unterwuchs besteht überwiegend aus aufkommenden 

Hainbuchen.   
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3.3 Belastbarkeit der Schutzgüter   

3.3.1 Natura 2000-Gebiete (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG) 

Das Schutzgebietsnetz Natura 2000 umfasst die gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 

92/43/EWG ausgewiesenen Vogelschutz- und FFH-Gebiete.  

Der Tiefbrunnen liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets Nr. 7712-401 „Rheinniederung 

Sasbach - Wittenweier“. Der gesamte Waldbereich ist im Managementplan als Brutbereich für 

Baumfalke, Schwarzmilan, Schwarzspecht und Wespenbussard ausgewiesen. Eine 

Beeinträchtigung des Schutzzwecks des VSG-Gebiets im Zuge des Vorhabens kann 

ausgeschlossen werden. 

350 m nördlich des Tiefbrunnens verläuft das FFH-Gebiet Nr. 7712-341 „Taubergießen, Elz 

und Ettenbach“. Eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks des FFH-Gebiets im Zuge des 

Vorhabens kann ausgeschlossen werden. 

3.3.2 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld des Tiefbrunnes befinden sich keine ausge-

wiesenen Naturschutzgebiete.  

3.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld des Tiefbrunnens sind weder Nationalparke 

noch Nationale Naturmonumente ausgewiesen.  

3.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete (§§ 25 und 26 BNatSchG)  

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld des Tiefbrunnens sind keine Biosphärenre-

servate oder Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.  

3.3.5 Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) 

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld des Tiefbrunnens befinden sich keine aus-

gewiesenen (punktuellen oder flächenhaften) Naturdenkmäler.  

3.3.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen (§ 29 BNatSchG) 

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld des Tiefbrunnens befinden sich weder 

geschützte Landschaftsbestandteile noch Alleen.  

3.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) 

Unmittelbar westlich und östlich angrenzend befinden sich Teilflächen des Waldbiotops Nr. 

278123164501 „Hirschkäfervorkommen N Forchheim“. Eine Beeinträchtigung der gesetzlich 

geschützten Biotope durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. 
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3.3.8 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Risikogebiete, Überschwem-
mungsgebiete (§§ 51, 53 Abs. 4, 73 Abs. 1, 76 WHG) 

Der Vorhabensbereich liegt in der Zone 1 und 2 des Wasserschutzgebiets Nr.  316.162 „TB 

Forchheimer Wald“. 

3.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind  

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld der Vorhabensfläche befinden sich keine 

Flächen, in denen Umweltqualitätsnormen, welche in Gemeinschaftsvorschriften festgelegt 

sind, bereits überschritten sind.  

3.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte (im Sinne 
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG)  

Bei der Vorhabensfläche und deren Umfeld handelt es sich nicht um kein Gebiet mit hoher 

Bevölkerungsdichte. Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG sind nicht betroffen. 

3.3.11 Verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder archäolo-
gisch bedeutende Landschaften  

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld der Vorhabensfläche sind keine verzeichne-

ten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeutende Land-

schaften vorhanden. 

3.3.12 Biotopverbundflächen 

Innerhalb sowie im näheren und weiteren Umfeld der Vorhabensfläche befinden sich keine 

Biotopverbundflächen. 

Der Tiefbrunnen befindet sich südlich angrenzend an einen Wildtierkorridor. 

4 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

4.1  Art und Ausmaß der Auswirkungen, betroffenes geographisches Gebiet 

4.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Am Tiefbrunnen erfolgen keine baulichen Maßnahmen. Die erhöhte Wasserentnahme hat 

keine signifikanten Auswirkungen auf die Bodeneigenschaften.  

. 
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4.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Rechtliche Aspekte 

Für die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ wur-

den eine max. Tagesentnahme von 37,5 l/s und eine mittlere Jahresentnahme von 23,5 l/s 

entsprechend einer Jahresfördermenge von 741.096 cbm/a zugrunde gelegt (vgl. Hydrolo-

gisches Abschlussgutachten zur Abgrenzung des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen 

„Forchheimer Wald“, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau, Az.: 8932/059715 vom 08.11.2005). Diese Fördermengen werden im Zuge des 

gestellten Antrags zur Erhöhung der Fördermenge nicht überschritten. 

Alle für das Schutzgut festgelegten Parameter werden auch nach der Erhöhung der Förder-

menge eingehalten. Daher werden die geltenden Bestimmungen des Wasserschutzgebiets 

vollständig eingehalten. 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser  

Aus wasserhydrologischer Sicht ergeben sich durch den Betrieb des Tiefbrunnens folgende 

Sachverhalte: 

Bei einer maximalen Förderrate von 53,3 l/s (worst case) ergibt sich nach den Pumpversuchs-

ergebnissen im Brunnen eine Absenkung von maximal 1,3 m. Nach SICHARDT hat der 

Absenktrichter eine Reichweite von ca. 240 m. Mit 240 m Abstand zum Brunnen bleiben die 

Grundwasserverhältnisse insgesamt unbeeinflusst. Der Absenktrichter kann idealisiert als 

lineare Absenkung betrachtet werden. Da die Pumpen nicht dauerhaft laufen, bricht der 

Absenktrichter immer wieder zusammen. Das passiert nahezu schlagartig. D.h. die 

Beeinträchtigungen finden nur während der Pumpphase statt. Die natürliche 

Grundwasserschwankung (HHW zu NW) beträgt im Projektgebiet ca. 2 m.  

Aus diesen Erkenntnissen kann gefolgert werden, dass durch die erhöhte Fördermenge der 

Absenktrichter häufiger entsteht. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwassers kann, 

auch unter Beachtung der vorhandenen Grundwasserschwankungen und der vergleichsweise 

geringen Tiefe und Ausbreitung des Absenktrichters, dadurch aber nicht abgeleitet werden.  

Insgesamt führt daher das Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Grund-

wassers. 

Oberflächengewässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
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4.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Schutzgebiete 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten. 

Auch für das Vogelschutzgebiet Nr. 7712-401 „Rheinniederung Sasbach - Wittenweier“ sowie 

das 350 m nördlich verlaufende FFH-Gebiet Nr. 7712-341 „Taubergießen, Elz und 

Ettenbach“ kann eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks im Zuge des Vorhabens 

ausgeschlossen werden. 

Von einer Betroffenheit wertgebender sowie weiterer Arten durch das Vorhaben ist nicht aus-

zugehen. 

4.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft  

Das Schutzgut Klima / Luft wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.   

4.1.5 Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch (u.a. Anzahl voraussichtlich 
betroffener Personen) sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine erhebliche dauerhafte Beeinträchtigung des Schutzguts Mensch, Kultur- und sonstige 

Sachgüter ist mit dem Vorhaben nicht verbunden. 

Die erhöhte Wasserentnahme sorgt für eine sichere Versorgung der Bevölkerung von Endin-

gen, Forchheim und Weisweil. 

4.2  Grenzüberschreitende Auswirkungen 

Grenzüberschreitende Auswirkungen des Vorhabens sind nicht zu erwarten. 

4.3 Schwere und Komplexität der Auswirkungen 

Die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, Klima sowie Mensch, Kultur- und Sach-

güter werden durch das geplante Vorhaben auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse 

nicht erheblich beeinträchtigt. 

4.4 Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 

Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens erheblicher Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgü-

ter ist als gering einzustufen. 

4.5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 

Die Erhöhung der Fördermenge ist dauerhaft und kann nur durch eine anderslautende 

Verordnung aufgehoben werden. 
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4.6 Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender 
oder zugelassener Vorhaben 

Das Vorhaben steht nicht im Zusammenhang mit weiteren Vorhaben in der Umgebung. 

4.7 Verminderung von Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung möglicher Auswirkungen auf die natürlichen 

Ressourcen sind nicht erforderlich. 

5 Zusammenfassung 

Die Stadt Endingen a.K. und die Gemeinde Weisweil betreiben den Tiefbrunnen „Forchheimer 

Wald“ auf Gemarkung Forchheim (s. Abb. 1). Seit dem Jahr 2009 wird auch die Gemeinde 

Forchheim mit Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen „Forchheimer Wald“ versorgt.  

Im Jahr 2008 wurde der Stadt Endingen und der Gemeinde Weisweil die wasserrechtliche 

Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser erteilt. Dabei wurden folgende maximale Entnah-

memengen festgelegt: 37,5 l/s, 2.160 cbm pro Tag, 41.000 cbm pro Monat, 490.000 cbm pro 

Jahr. 

Auf Grundlage statistischer Berechnungen für das Jahr 2035 wurde für die Stadt Endingen 

und die Gemeinden Weisweil und Forchheim beim LRA Emmendingen wie folgt beantragt: 

Jahresentnahmemenge:  700.000 m³ 

Maximale Entnahmerate:    53,3 l/s 

Maximale Tagesentnahme:  3.240 m³ 

Maximale Monatsentnahme:  80.000 m³ 

Durch die erhöhte Fördermenge könnte maximal eine Beeinträchtigung des Grundwassers 

erfolgen. 

Da jedoch die Festsetzungen für das Wasserschutzgebiets vollständig eingehalten werden 

und die hydrologischen Verhältnisse durch die erhöhte Fördermenge nicht signifikant verän-

dert werden ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des Grundwassers auszugehen. 

Die weiter Schutzgüter sind durch das geplante Vorhaben nicht betroffen.     

Die Erhöhung der Fördermenge bewirkt somit keine erhebliche Beeinträchtigung der zu 

betrachtenden Schutzgüter, die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist 

daher nicht erforderlich.  
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